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Zur Betreibung ab voraussichtlich 2024 wird ein erfahrener Träger 
der Jugendhilfe gesucht.

Standort:  Pfaffendorfer Straße Ecke Ernst-Pinkert-Straße
Platzzahl:  2 Gruppen á 8 Klienten
Altersgruppe:  3 bis 18 Jahre
Lage:    Zentrum Nord
Mietvertragspartner: Stadt Leipzig

Im Zuge eines Kita-Neubaus am o. g. Standort werden mit geplantem 
Fertigstellungsdatum 2024 räumliche Kapazitäten für ein stationäres 
Angebot geschaffen. Für den künftigen Betrieb der Einrichtung sind 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe aufgerufen, ihr Interesse 
zu bekunden. Die Ausschreibung richtet sich bevorzugt an bereits 
erfahrene Träger stationärer Hilfen.
Ziel des Interessenbekundungsverfahrens ist das Schaffen eines 
stationären inklusiven Leistungsangebotes der Jugendhilfe für alle 
Zielgruppen der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen nach 
den §§ 34, 34 i. V. m. 35a SGB VIII und gleichzeitigem medizinischem 
Bedarf. Die inklusive Einrichtung etabliert eine tragfähige Beziehung 
zur Uni-Klinik (Kinderklinik) als Netzwerkpartner. 
Das Angebot deckt flexibel den Bedarf von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderungen und deren Familien im Leistungsangebot.
Bei weiterbestehendem Bedarf im Einzelfall nach Erreichen der Voll-
jährigkeit soll dieser gemäß § 41 SGB VIII noch bis zum Übergang in 
eigenständiges Wohnen oder dem Übergang einer Hilfe im Leistungs-
bereich der Sozialhilfe gedeckt werden können.
Als inklusives Angebot hat es keine Ausschlusskriterien bezogen auf 
die jungen Menschen und deren Familiensysteme.

Das Leistungsangebot soll sich entsprechend der im Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz (KJSG) enthaltenen Drei-Stufen-Lösung für 
Hilfen aus einer Hand entwickeln und an der geplanten schrittweisen 
Umsetzung bis zur 3. Stufe ab 2028 der einheitlichen Gewährung einer 
Leistung für junge Menschen mit (drohender) seelischer, körperlicher 
und/oder geistiger Behinderung mitwirken.

Als inklusives Angebot soll es geeignet sein, Benachteiligungen zu 
vermeiden oder abzubauen sowie es jungen Menschen ermöglichen 
oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen 
Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt 
zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesell-
schaft teilhaben zu können. Insbesondere werden Aufbau und der 
Erhalt von Motivation für Schulbesuch und Ausbildung sowie auch 
zum Anstreben eines Abschlusses unterstützt.

Das Angebot gewährleistet die Anforderungen an die Beteiligung von 
jungen Menschen, Eltern und Familien des SGB VIII und der Fachstan-
dards der Stadt Leipzig für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung. 
Das Hilfeziel der Rückführung wird aktiv angestrebt und umgesetzt.

Die Kooperation mit anderen Fallbeteiligten soll erreichen, dass Aus-
grenzungsprozesse, Benachteiligungen und andere Barrieren abgebaut 
werden/sind. Die Fachkräfte nutzen dazu das ihren Ausbildungen 
entsprechende Fachwissen und arbeiten entsprechend Hilfeplan und 
Leistungsbeauftragung mit externen Fachkräften mit entsprechender 
Spezialisierung zusammen. Bei jungen Menschen mit (drohenden) 
Behinderungen ist die Zusammenarbeit mit den Fachkräften aus 
dem medizinischen Bereich, bei (drohender) seelischer Behinderung 
insbesondere der Kinder- und Jugendpsychiatrie, erforderlich. Förder-
hinweise externer Fachkräfte für den Einzelfall werden umgesetzt.

Im Rahmen der Fachstandards der Stadt Leipzig zur Umsetzung des 
Fachkräftegebotes erfordert das Angebot ein multiprofessionelles Team.

Das Objekt, welches sich in unmittelbarer Nähe zum Leipziger Zoo 
befindet wird im 2. OG ca. 630m² Nettogeschossfläche bieten, um 2 
Wohngruppen á 8 Plätzen darin aufzunehmen. Der Träger soll mög-

lichst frühzeitig in die baulichen Planungen zum Objekt eingebunden 
werden, um die räumlichen Bedingungen nach seinem Konzept mit 
zu gestalten.
Die Vergütung der Leistung des Einrichtungsträgers erfolgt durch den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach den gesetzlichen Vorgaben 
(§§ 78a ff. SGB VIII) und ist grundsätzlich leistungsgerecht.

Die Stadt Leipzig schließt hierzu jeweils eine Leistungs-, Entgelt- sowie 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit dem Einrichtungsträger ab, 
der unter Berücksichtigung der Grundsätze der Leistungsfähigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geeignet ist, die hier ausgeschrieben 
Leistung zu erbringen.

Die Entscheidungsfindung erfolgt auf der Grundlage der konzep-
tionellen Vorstellungen sowie der betriebswirtschaftlichen Aspekte.

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
• Aussagen zur Rechtsnatur des Antragsstellers 
• ggf. Satzung des Vereins und Eintrag ins Vereinsregister, ggf. 

Nachweis über die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe, 
ggf. Trägerkonzept, (wenn nicht bereits im AJF, Abt. Allgemeiner 
Sozialdienst vorliegend) 

• Leistungsübersicht des Antragsstellers 
• Auswertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Trägers 

auf Grundlage der Jahresabschlüsse zum Vorjahr 
• Aussagen zu Arbeits- und Vertragsbedingungen für pädagogisches 

Personal inkl. Zusatzversorgung für die pädagogischen Mitarbei-
ter/-innen, Aussagen zur Tarifbindung  

• Interessenbekundung 

Die Interessenbekundung (ca. zwischen 10-20 Seiten) in Form einer 
schriftlichen Konzeption soll aussagekräftige Angaben enthalten zu den 
pädagogischen Zielen, Schwerpunkten und Methoden des inklusiven 
Angebotes. Dabei sind folgende fachlich-inhaltlichen Fragestellungen 
der inklusiven stationären Jugendhilfe zu berücksichtigen:

- Zielgruppenbeschreibung/ Kapazität
- Ziele
- Arbeitsprinzipien
- Struktur der Einrichtung (räumlich, personell)
- Pädagogischer Handlungsansatz, methodisches Vorgehen

 Inklusive Praxis gestalten 
 Teilhabe ermöglichen – Partizipation
 Ganzheitliche Bildung 
 Individuelle Förderung 
 Kindersicherheit – Kinderschutz
 Sexuelle Bildung
 Gesundheitsförderung
 Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie
 Umgang mit Krisen

- Qualitätssicherung und -entwicklung
- Beteiligungs- und Beschwerdekonzept
- Netzwerkarbeit auf der Ebene des Einzelfalls und Sozialraumorien-

tierung, insb. unter Einbeziehung der Uni-Klinik (Kinderklinik)
- Grundsätzliche Darstellung der Kooperationsbereitschaft auf Ebene 

des Trägers/ Einrichtung
- Geplante schrittweisen Umsetzung der Drei-Stufen-Lösung des 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

Die Unterlagen sind als PDF per E-Mail unter dem Betreff „Interessen-
bekundung [Name Ihres Trägers]“ bis zum 22.05.2022 (Bewerbungs-
schluss) zu richten an: franz.mueller@leipzig.de

Informationen zur Ausschreibung erteilt der Sachgebietsleiter Qua-
litätsmanagement Hilfen zur Erziehung Herr Müller unter franz.
mueller@leipzig.de.

Bewerbungsschluss ist der 22.05.2022 ■

Trägerfindungsverfahren zur Betreibung eines stationären 
Jugendhilfeangebots nach §§ 34 und 35a SGB VIII
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 25.04.2022, 17.00 
Uhr, Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Zi. 262

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 11.04.2022
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Ankauf von Flächen am Störmthaler See für den Städtischen Eigen-

betrieb Behindertenhilfe (SEB) (Bestätigung gemäß § 79 (1) Sächs-
GemO) 2. Lesung; VII-DS-06770

Anfragen, Sonstiges 
(Änderungen vorbehalten)

Beschlüsse aus der 45. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücks-verkehrsausschusses am 14.03.2022

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 46. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksver-kehrsausschusses am 28.03.2022

 - Vorlage VII-DS-02075
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kindertageseinrichtung 

Wurzner Straße 122 ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses 

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 26.04.2022 ab 19:00 
Uhr, im ehemaligen Gemeindeamt Burghausen, Sitzungszimmer, 
Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-burghausen/

 - Besprechung mit den Vereinen und Institutionen über die Durch-
führung des Themenjahr 2023.

 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 
Planungszeitraum Januar bis Dezember 2022 einschließlich Fort-
schreibung für die Jahre 2023 bis 2025 

 - Hauptsatzung 
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln
 - Bürgerfragen

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 28.04.2022 ab 19:00 Uhr, 
per Videokonferenz
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-plaussig/

 - Neues aus Plaußig & der Umgebung
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ & Informationsvorlagen
 - Projekte
 - Bürgerfragen ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Ratsinformationssystem

https://ratsinfo.leipzig.de

Vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infektionszahlen findet 
die öffentliche Versteigerung von Fundsachen des Ordnungsamtes 
zurzeit ausschließlich als Onlineauktion statt.

Ab dem 23.05.2022 werden auf www.zoll-auktion.de allgemeine Fund-
sachen versteigert, deren Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten 
gemäß § 973 BGB abgelaufen ist. 

Ansprüche hinsichtlich der zur Versteigerung freigegebenen Fund-
sachen können bis zum 20.05.2022, 12:00 Uhr, im Fundbüro, Prager 
Straße 130 in 04317 Leipzig unter der Telefonnummer 1 23 84 00, 
geltend gemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.leipzig.de/fundbuero. ■ 

Ordnungsamt
Verwaltungsabteilung

Versteigerung von Fundsachen

https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-burghausen
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Gemäß § 8 (2) des Sächsischen Straßengesetzes vom 21.01.1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird die Teil-
fläche der Raiffeisenstraße, gelegen zwischen Höhe Flurstück 858/2 
der Gemarkung Großzschocher bis Flurstück 863/2 der Gemarkung 
Großzschocher, ca. 350 m, eingezogen. 

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung
OT Großzschocher
Raiffeisenstraße (Teilfläche), gelegen zwischen Höhe Flurstück 858/2 
der Gemarkung Großzschocher bis Flurstück 863/2 der Gemarkung 
Großzschocher, ca. 350 m, Ortsstraße unbeschränkt.

Die Einziehung erfolgt auf Grundlage des § 8 (2) SächsStrG. Die Ab-
sicht der Einziehung wurde gemäß § 8 (4) SächsStrG im Elektronischen 
Amtsblatt Nr. 16 am 27.11.2021 sowie im Amtsblatt Nr. 22 am 04.12.2021 
bekanntgegeben.

Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21.01.1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, in Verbindung mit 
der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit über Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom 
04.01.1995 SächsGVBl. S 5, rechtsbereinigt mit Stand vom 01.03.2012) 
sind von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen und sonstige 
öffentliche Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 Abs.1 SächsStrG wird der folgende öffentlicher Feld- und 
Waldweg mit beschränktem Kraftfahrzeugverkehr (Anlieger) in das 
Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen aufgenommen.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge
Weg F 5406, Flurstück 296 und Teilfläche Flurstück 250/9 jeweils der 
Gemarkung Knauthain, ca. 185 m, beginnend Höhe Weigandtweg bis 
Rehbacher Straße.
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Einsicht 
aus. Es kann in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118 in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit von  

Gemäß § 8 (2) des Sächsischen Straßengesetzes vom 21.01.1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird die Teilfläche 
der Martin-Herrmann-Straße, gelegen zwischen dem Flurstück 1741 
der Gemarkung Großzschocher bis Weg 5306, ca. 110 m, eingezogen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung
OT Großzschocher
Martin-Herrmann-Straße (Teilfläche), gelegen zwischen dem Flurstück 
1741 der Gemarkung Großzschocher bis Weg 5306, ca. 110 m, beschränkt 
öffentlicher Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr). Die Einziehung 
erfolgt auf Grundlage des § 8 (2) SächsStrG. Die Absicht der Einziehung 
wurde gemäß § 8 (4) SächsStrG im Elektronischen Amtsblatt Nr. 13 am 
16.10.2021 sowie im Amtsblatt Nr. 19 am 23.10.2021 bekanntgegeben.
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser kann bei der Stadt 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser kann bei der Stadt 
Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Str. 118, Haus C, Zimmer 
5.033, 04317 Leipzig schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektro-
nischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de gemäß § 5 
Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die Verfügung mit Begründung 
sowie ein Planauszug liegen in der Zeit von Mo., Mi., Do. 8:00-14:00 
Uhr, Di. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-12:00 Uhr, zur Einsichtnahme offen.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-123 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Mo., Mi., Do. 8:00-14:00 Uhr, Di. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-12:00 Uhr, 
eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, 
wo auch die Verfügung und ein Plan über die Lage der Straße zu den 
o.g. Zeiten zur Einsichtnahme offen liegen. Der Widerspruch kann 
auch in qualifizierter elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-123 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Str. 118, Haus C, Zimmer 
5.033, 04317 Leipzig schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektro-
nischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de gemäß § 5 
Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die Verfügung mit Begründung 
sowie ein Planauszug liegen in der Zeit von Mo., Mi., Do. 8:00-14:00 
Uhr, Di. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-12:00 Uhr, zur Einsichtnahme offen.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1237673 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Einziehung Raiffeisenstraße (Teilfläche)

Öffentliche Auslegung Bestandsverzeichnisse für Gemeinde- 
straßen und sonstige öffentliche Straßen – Weg F 5406

Einziehung Teilfläche Martin-Herrmann-Straße
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Seit vielen Jahren wird im Freistaat Sachsen die Naturschutzarbeit 
wesentlich durch ehrenamtliches Engagement und die Arbeit von 
Naturschutzstationen geprägt. Naturschutzarbeit besteht vor allem 
aus Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt und den damit verbun-
denen praktischen Naturschutzmaßnahmen; dem Management und 
der Betreuung von Naturschutz- und Natura 2000- Gebieten sowie von 
gefährdeten und geschützten Tier- und Pflanzenarten; Forschungsvor-
haben, der Erarbeitung von Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie der Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes 
und der Umweltbildung.
In der Koalitionsvereinbarung vom 10. November 2014 haben sich die 
Regierungsparteien darauf verständigt, ein Konzept für die Zukunft 
der sächsischen Naturschutzstationen zu entwickeln (KV S. 77, Rn. 
2569). Ziel des Landesgesetzgebers ist es, insbesondere bestehende 
Naturschutzstationen zu unterstützen. Bestehende Strukturen sollen 
gesichert, auf Landesebene besser integriert und kreisübergreifend 
vernetzt werden.
Durch diese Bekanntmachung sollen alle Einrichtungen über die Mög-
lichkeit und die Voraussetzungen der Unterstützung informiert werden.

Mindestkriterien und Anforderungen an die Naturschutzstationen
1. Als Naturschutzstationen sind Einrichtungen zu verstehen, die mit 

einem Standort im Gebiet des Kooperationspartners Tätigkeiten im 
Bereich der praktischen Naturschutzarbeit sowie Umweltbildung 
ausüben. Auf Gewinn ausgerichtete gewerbliche Unternehmen 
fallen nicht darunter.

2. Unterstützt werden Naturschutzstationen, die bis einschließlich 21. 
Juli 2016 errichtet worden sind. In begründeten Fällen, insbesondere 
zur Schließung größerer räumlicher Lücken im landesweiten Netz 
von Naturschutzstationen ist auch die Unterstützung von Natur-
schutzstationen, die nach dem 21. Juli 2016 errichtet worden sind 
bzw. errichtet werden sollen, möglich.

Für eine Unterstützung der Naturschutzstationen müssen folgende 
Mindestkriterien erfüllt sein:
1. Es findet eine kontinuierliche, ganzjährige Tätigkeit in eigenen 

Räumlichkeiten statt (dieses Mindestkriterium gilt auch als erfüllt, 
wenn die Räumlichkeiten dauerhaft angemietet sind).

2. Fest angestelltes, fachkompetentes Personal dient als Ansprechpart-
ner bzw. arbeitet in der Projektleitung (dieses Mindestkriterium gilt 
auch als erfüllt, wenn erst mit Hilfe der finanziellen Unterstützung 
festangestelltes Personal (auch befristet) bei der Naturschutzstation 
beschäftigt wird).

3. Die Naturschutzstation ist in ihrer Arbeit stadtgebietsorientiert, 
regional vernetzt und arbeitet mit der Unteren Naturschutzbehör-
de eng zusammen. Sofern durch einen gemeinsamen Naturraum 
geboten, kann die Unterstützung auch die stadtgebiets-/landkreis-
übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Naturschutzstationen 
umfassen.

4. Die Naturschutzstation übt Tätigkeiten im Bereich der praktischen 
Naturschutzarbeit und Umweltbildung aus.

Abwägungskriterien
Bei der Auswahl der Naturschutzstationen und der Festlegung der 
Höhe der Zuwendung werden folgende Kriterien herangezogen:

1. Kooperationen von mehreren Naturschutzstationen sind zu be-
rücksichtigen.

2. Mittel- und langfristig angelegte, auf die Gewinnung von Nach-
wuchs im Ehrenamt zielende Tätigkeiten sollen besonders gefördert 
werden. Dies gilt insbesondere für die Heranführung an den Kreis-
naturschutzdienst und die Ausbildung von Artexperten.

3. Die Mitarbeit im Netzwerk Natur Sachsen (ehemals Netzwerk 
Umweltbildung) ist positiv zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die 
Zusammenarbeitsformen in den anerkannten Naturschutzvereini-
gungen sowie mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege 
– Landesverband Sachsen e. V.

4. Die Vermittlung von Bildungsinhalten anhand von eigenen Aktivi-
täten im Bereich der Natura 2000- und Biodiversitätsthematik, ins-
besondere für Naturschutzhelfer und -warte können berücksichtigt 
werden.

5. Es besteht die Bereitschaft, auf Wunsch der Landkreise und Kreis-
freien Städte hinsichtlich der Koordinierung, Vernetzung und 
Information von Naturschutzhelfern unterstützend tätig zu werden.

6. Insbesondere Maßnahmen der Gebietsbetreuung und/oder des 
praktischen Naturschutzes sollen berücksichtigt werden.

Auswahlverfahren
1. Jede Naturschutzstation, die eine Unterstützung in Anspruch neh-

men möchte, muss eine schriftliche Interessenbekundung vorlegen. 
Die Interessenbekundung ist bis einschließlich 09. Mai 2022 einzu-
reichen und muss die Maßnahmen hinreichend genau darstellen, 
auf die sich die Unterstützung erstrecken soll. Die Darstellung der 
Maßnahme muss auch eine Abgrenzung zu sonstigen Maßnahmen 
der Naturschutzstation, für die bereits Zuschüsse Dritter gewährt 
werden, enthalten. Im Rahmen der Interessenbekundung ist auf 
das Vorliegen der Mindestkriterien einzugehen, sodass nach Prü-
fung der Interessenbekundung festgestellt werden kann, ob die 
Voraussetzungen für eine Unterstützung bestehen. Darüber hinaus 
sind mit der Interessenbekundung durch die Naturschutzstation 
Angaben zu machen, die eine Entscheidung über die konkret zu 
unterstützenden Naturschutzstationen und die Höhe der jeweiligen 
Unterstützung anhand der Abwägungskriterien ermöglicht.

2. Die Entscheidung über die Auswahl der Naturschutzstationen und 
die Entscheidung über die Höhe der jeweiligen Unterstützung trifft 
die Stadt Leipzig in Abstimmung mit dem Kreisnaturschutzbeauf-
tragten eigenverantwortlich.

3. Soll eine Einrichtung unterstützt werden, ist vor dem Treffen der 
vorläufigen Auswahlentscheidung die Zustimmung des Natur-
schutzbeirates einzuholen.

4. Die vorläufige Auswahlentscheidung ist der LaNU zur Anhörung 
vorzulegen.

5. Für die Entscheidung über die Auswahl der Naturschutzstationen 
ist das Einvernehmen mit dem Naturschutzbeirat herzustellen.

Die Antragsunterlagen für die Interessenbekundung sind bei der 
Unteren Naturschutzbehörde einzuholen. Diese können per Mail 
unter umweltschutz@leipzig.de abgefordert werden. Die Abgabe der 
Interessenbekundung hat bis einschließlich 09. Mai 2022 zu erfolgen. 
Die Unterstützung der Naturschutzstationen erfolgt vorbehaltlich der 
Bereitstellung der finanziellen Mittel durch die LaNU. ■

Unterstützung der Naturschutzstationen 
2023/2024 – Aufruf zur Interessensbekundung

mailto:umweltschutz%40leipzig.de?subject=
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1. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das oben genannte Vor-
haben wird ein Erörterungstermin durchgeführt. Der Erörterungs-
termin findet am

Donnerstag, dem 12. Mai 2022, ab 9:30 Uhr,
 in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 

04107 Leipzig im Raum 39 statt.
 Der Einlass erfolgt ab ca. 30 Minuten vor Beginn des Termins.
2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Ein-

wendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach § 70 Abs. 1 Halbsatz 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) in Verbindung mit § 73 Abs. 4 Satz 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie die Stellungnahmen der 
Behörden zu dem Plan mit der Landestalsperrenverwaltung des 
Freistaates Sachsen, Betrieb  Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster, 
Gartenstraße 34, 04571 Rötha als Trägerin des Vorhabens, den 
Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert.

 Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange durch das 
Vorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen 
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu geben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt 
und entschieden werden kann, dass verspätete Einwendungen im 

Verwaltungsverfahren ausgeschlossen sind und dass das Anhö-
rungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.

 Sofern Einwender nicht am Erörterungstermin teilnehmen, gelten 
die von ihnen erhobenen Einwendungen als aufrechterhalten und 
werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreter-
bestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich (§ 1 VwVfG, § 73 Abs. 6 
Satz 6 VwVfG in Verbindung mit § 68 Abs. 1 Satz 1 VwVfG). Der 
Teilnehmerkreis beschränkt sich deshalb auf die oben unter Ziffer 
2 genannten Beteiligten.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im 
Erörterungstermin, sondern gegebenenfalls in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Die am Tag des Erörterungstermins geltenden Abstands- und 
Hygienebestimmungen sind einzuhalten; eine persönliche Mund-
Nasenbedeckung (FFP 2-Maske) ist mitzuführen.

Diese Bekanntmachung ist gemäß § 27a VwVfG auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung, dort unter der Rubrik „Hochwasserschutz“ einsehbar. ■
Leipzig, den 16.04.2022

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Bekanntmachung über den Erörterungstermin  
im Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben  

Dynamische Wiederbespannung von Altläufen  
in der nordwestlichen Elster-Luppe-Aue

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, Außen-
stelle Dresden, vom 09.03.2022, Az. 521ppw/018-2018#024, liegt mit 
einer Ausfertigung des festgestellten Planes (einschließlich der Rechts-
behelfsbelehrung) in der Zeit vom 19.04.2022 bis 02.05.2022 in der Stadt 
Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, 
Zimmer 498, zu den Dienststunden 
 Mo./Mi. 8:00-15:00 Uhr   
 Di./Do. 8:00-16:00 Uhr  
 Fr.   8:00-12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch 
nach vorheriger Terminvereinbarung beim Eisenbahn-Bundesamt, 

Außenstelle Dresden, August-Bebel-Str. 10, 01219 Dresden, eingese-
hen werden. 

Er kann des Weiteren auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes 
unter www.eba.bund.de/anhoerung (Planfeststellung Eisenbahnüber-
führung Pittlerstraße in Leipzig) eingesehen werden. 

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt 
der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche 
Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungs-
verfahrensgesetz). ■

Stadtplanungsamt 
i.A. des Eisenbahn-Bundesamtes

Planfeststellung für das Bauvorhaben „Änderung der  
Eisenbahnüberführung km 112,550 Pittlerstraße in Leipzig“  

Bahn-km 112,350 – 112,750 Strecke 6403 Magdeburg – Halle (S) –  
Leipzig-Messe-Süd und Bahn-km 2,455 – 2,855  

Strecke 6382 Leipzig Wahren – Leipzig Hbf in der Stadt Leipzig

https://www.eba.bund.de/anhoerung
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 15.03.2022 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 469 „An der Hufschmiede“ nach § 2 
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadt-
planungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498 niedergelegt und kann während der Dienststunden

 Mo./Mi. 8:00-15:00 Uhr   
 Di./Do. 8:00-16:00 Uhr  
 Fr.   8:00-12:00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-06568). 

Der Bebauungsplan soll im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
aufgestellt werden. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen, weil von 
der Planung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
ausgehen. Inhalt des Bebauungsplans ist vorwiegend der Erhalt der 
vorhandenen Dorfstruktur entlang der Lindenthaler Hauptstraße. 

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 469 befindet sich in Leipzig 
Nordwest, im Ortsteil Lindenthal zwischen dem Lindenthaler Wasser, 
dem Kleingartenverein Lindenthal-Ost und der Wiederitzscher Land-
straße (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche 
Sicherung und Steuerung der Dorfstruktur entlang der Lindenthaler 
Hauptstraße, insbesondere zum Erhalt eines angemessenen Auftakts 
in die identitätsstiftende historische Ortslage.
In diesem Zusammenhang sollen auch die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Nachverdichtung für Grundstücke entlang der 
Vater-Jahn-Straße geschaffen werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 469 „An der Hufschmiede“,  
Leipzig-Nordwest, Aufstellungsbeschluss 
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Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 469 „An der Hufschmiede“ (fett 
umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Zum Bebauungsplan Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“ 
wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Nord, im Ortsteil Gohlis-Nord 
zwischen Bremer Straße und Max-Liebermann-Straße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung).

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für ein neues Wohngebiet mit Schule und Kita geschaffen werden.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum Vor-
entwurf des Bebauungsplans vom 26.04.2022 bis 24.05.2022 im Neuen 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, 
im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, während der 
Dienststunden

 Mo./Mi. 8:00-15:00 Uhr   
 Di./Do. 8:00-16:00 Uhr  
 Fr.   8:00-12:00 Uhr

ausgestellt. 

Planerläuterung
Zusätzlich stehen am Dienstag, dem 03.05.2022 und dem 17.05.2022, 
zwischen 16.00 und 18.00 Uhr Kolleginnen und Kollegen des Stadt-
planungsamtes an der oben genannten Stelle für Fragen zur Verfügung.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Schriftliche 
Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt Leipzig, Stadtplanungs-
amt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen an (0341) 123-4948, oder per 
E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de.

Auch im Internet sind die Planunterlagen verfügbar unter:
-  www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
-  Zentrales Landesportal Bauleitplanung www.bauleitplanung.

sachsen.de
-  Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig https://ratsinfo.leipzig.

de (Vorlage Nr. VII-DS-06442). ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 433 „Stadtquartier östlich  
Bremer Straße“, Leipzig-Nord

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
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Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer 
Straße“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://stadtplanungsamt@leipzig.de
https://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
https://ratsinfo.leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau eines  
denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses, Gorkistraße 60“,  

Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 258/d

(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau eines denkmal-
geschützten Mehrfamilienhauses, Gorkistraße 60“, Leipzig, Gemar-
kung Schönefeld, Flurstück 258/d, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2 Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zugelas-
sen: Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderun-
gen aus § 50  SächsBO dahingehend, dass die behindertengerechte 
Erreichbarkeit der Wohnungen nicht erfüllt wird.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2021-010696-VV-63.40-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ersatzneubau –  
Erweiterung Kfz-Halle am Gebäude 9, Bahnhofstraße 86,  
Leipzig, Gemarkung Kleinwiederitzsch, Flurstück 145/c

fügenden Teil erlassen:

(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ersatzneubau – Er-
weiterung Kfz-Halle am Gebäude 9, Bahnhofstraße 86, Leipzig, 
Gemarkung Kleinwiederitzsch, Flurstück 145/c, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23 89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2021-013249-VV-63.40-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

eines Ladenlokals mit Nebenräumen (ehemalige Bankfiliale)  
zu einer Gaststätte/Café mit zwei Geldspielautomaten,  

Riebeckstraße 26, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 311/f

1.) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 
eines Ladenlokals mit Nebenräumen (ehemalige Bankfiliale) zu 
einer Gaststätte/Café mit zwei Geldspielautomaten, Riebeckstraße 
26, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 311/f, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2.) Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen: 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 2 dahingehend, dass die dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teile der öffentlich zugänglichen 
baulichen Anlage nicht barrierefrei sind.

3.) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

4.) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfah-rensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23 89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.04.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-004706-VV-63.42-MAS einen Bescheid mit folgen-dem 
verfügenden Teil erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung und Erweiterung  
eines Einfamilienhauses Pfingstweide 6,  

Leipzig, Gemarkung Leutzsch, Flurstück 158
63-2021-013841-VV-63.30-SLO einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung und Erweite-

rung eines Einfamilienhauses Pfingstweide 6, Leipzig, Gemarkung 
Leutzsch, Flurstück 158, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23 51 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung Hortgarten  
und Herstellung von Fahrrad- und PKW-Stellflächen, Hohe Straße 23“, 

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 928, 928e, 928f, 944e

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23 51 65 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.04.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-014752-VV-63.22-CHB einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung Hortgarten und 

Herstellung von Fahrrad- und PKW-Stellflächen, Hohe Straße 23“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 928,  928e,  928f,  944e, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines  
Mehrfamilienhauses, Max-Metzger-Straße 3“,  

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 1109
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfa-

milienhauses, Max-Metzger-Straße 3“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, 
Flurstück 1109, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23 52 46 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.04.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-000567-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

https://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:elektronisches-amtsblatt%40leipzig.de?subject=
mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=

	Trägerfindungsverfahren zur Betreibung eines stationären Jugendhilfeangebots nach §§ 34 und 35a SGB VIII
	Sitzung des Grundstücksverkehrsausschusses
	Sitzungen der Ortschaftsräte
	Versteigerung von Fundsachen
	Einziehung Raiffeisenstraße (Teilfläche)
	Einziehung Teilfläche Martin-Herrmann-Straße
	Öffentliche Auslegung Bestandsverzeichnisse für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen – Weg F 5406
	Unterstützung der Naturschutzstationen 2023/2024 – Aufruf zur Interessensbekundung
	Bekanntmachung über den Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben Dynamische Wiederbespannung von Altläufen in der nordwestlichen Elster-Luppe-Aue
	Planfeststellung für das Bauvorhaben „Änderung der Eisenbahnüberführung km 112,550 Pittlerstraße in Leipzig“ Bahn-km 112,350 – 112,750 Strecke 6403 Magdeburg – Halle (S) –Leipzig-Messe-Süd und Bahn-km 2,455 – 2,855 Strecke 6382 Leipzig Wahren – Leipzig Hbf in der Stadt Leipzig
	Bebauungsplan Nr. 469 „An der Hufschmiede“, Leipzig-Nordwest, Aufstellungsbeschluss
	Bebauungsplan Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“, Leipzig-Nord; Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
	Baugenehmigungen



